
 

Haus der 
 Heimat e.V. 

NÜRNBERG 

  
Imbuschstraße 1, 90473 Nürnberg 
Telefon 09 11/  8 00 26 38, Fax 8 00 26 40 
E-Mail: hausderheimat-nbg@t-online.de 
www.hausderheimat-nuernberg.de 

  HypoVereinsbank Nürnberg 
Konto-Nr. 888 70 04, BLZ 760 200 70 

  
 

Satzung 
 

„Haus der Heimat (HdH) e.V.“ 
 

Stand November 2003 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein trägt den Namen „Haus der Heimat 

(HdH) e.V.“, hat seinen Sitz in Nürnberg und ver-
folgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalender-
jahr. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
2. Der Verein fördert die Pflege der Tradition und 

Kultur des deutschen Volkes und der deutschen 
Stämme, die ihre Heimat verloren haben, durch 
Vorträge, Seminare und kulturelle Veranstaltun-
gen im Sinne der Erhaltung des deutschen Kul-
turgutes gemäß § 96 BVFG. Er fördert insbeson-
dere auch die kulturell-gesellschaftliche Einglie-
derung von Spätaussiedlern. 

3. Die Mittel des Vereins werden nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

5. Der Verein wendet sich an alle zuständigen 
staatlichen Stellen und Behörden, sowie an Insti-
tutionen, Gesellschaften, Landsmannschaften 
und Einzelpersonen, die den Heimatgedanken 
pflegen. 

6. Der Verein verfolgt keine parteipolitischen Ziele, 
ist überkonfessionell und steht auf dem Boden 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder des Vereins sind die im Gründungspro-

tokoll aufgenommenen Personen. Über die Auf-
nahme weiterer natürlicher und juristischer Per-
sonen sowie Vereinigungen als Mitglieder ent-
scheidet der Vorstand. 

 
2. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vor-

stand ist nicht anfechtbar. 
3. Der Vorstand legt den Mitgliedsbeitrag fest. 
 
 

 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Aus-

schluss oder Ableben. 
2. Der Austritt ist nur zum Jahresende möglich und 

dem Vorstand schriftlich bis zum 15. November 
mitzuteilen. 

3. Wer seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein nicht nachkommt, die satzungsgemäß ge-
fassten Beschlüsse nicht befolgt oder durch sein 
Verhalten die Ziele des Vereins gefährdet oder 
schädigt, kann vom Vorstand ausgeschlossen 
werden. 

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand 
nach vorheriger Anhörung des betroffenen Mit-
glieds. Diesem steht das Recht zu, gegen den 
Ausschluss innerhalb einer Frist von zwei Wo-
chen die Mitgliederversammlung anzurufen, die 
über den Widerspruch durch einfache Mehrheit 
entscheidet. 

 
 
§ 5 Vereinsorgane 
 
Vereinsorgane sind: 
 

a) Die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Rechnungsprüfer. 

 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet 

einmal im Jahr statt. Sie ist in jedem Fall be-
schlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzu-
weisen. Jedes Mitglied kann sich durch ein 
schriftlich bevollmächtigtes anderes Mitglied ver-
treten lassen; jedoch darf die Zahl von zwei 
Vollmachten nicht überschritten werden. 

2. Die Einladung durch den Vorstand muss spätes-
tens zwei Wochen vorher unter Angabe der Ta-
gesordnung erfolgen. 

3. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung dem Vor-
stand schriftlich einzureichen. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
kann der Vorstand nach Maßgabe obiger Be-
stimmungen einberufen. Sie hat dieselben Be-
fugnisse wie die ordentliche Mitgliederversamm-
lung. 

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
muss einberufen werden, wenn dies 25 % der 
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes 
beantragen. 

6. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt 
der Vorsitzende des Vorstandes. Bei seiner Ver-
hinderung einer seiner Stellvertreter, bei Verhin-
derung beider ein vom Vorstandsvorsitzenden 
beauftragtes Vorstandsmitglied. 
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§ 7 Abstimmung 
 
1. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit ein-

facher Stimmenmehrheit, sofern die Satzung 
nichts anderes vorsieht. 

2. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
über die Form der Abstimmung. 

 
 
§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
1. Der Mitgliederversammlung ist vorbehalten: 

a) die Entscheidung über alle Fragen, die den 
Bestand oder den Zweck des Vereins berüh-
ren 

b) die Genehmigung des Haushaltsplanes 
c) die Genehmigung des Jahresabschlusses 
d) die Wahl des Vorstandes 
e) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern 
f) die Änderung der Satzung 
g) die Auflösung des Vereins 

 
2. Über die Mitgliederversammlung und die in ihr 

gefassten Beschlüsse ist vom Schriftführer eine 
Niederschrift zu fertigen, die von ihm und dem 
Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter 
zu unterzeichnen sind. 

 
 
§ 9 Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus: 
 

- dem Vorsitzenden 
- zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Schriftführer 
- dem Kassenwart 
- bis zu zehn Beisitzern 

 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-

lung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, 
so kann der Vorstand bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung einen Vertreter bestellen. 

3. Der Vorsitzende oder die stellvertretenden Vor-
sitzenden vertreten den Verein, jeder einzeln, ge-
richtlich und außergerichtlich. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich 
tätig. 

 
§ 10 Aufgaben des Vorstandes 
 
1. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des 

Vereins, die Vorbereitung der Mitgliederver-
sammlung und die Ausführung der von ihr ge-
fassten Beschlüsse sowie die Verwaltung und 
Verwendung des Vereinsvermögens. 

2. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden schriftlich 
zu Sitzungen einberufen, sooft die Geschäftslage 
dies erfordert. Er ist beschlussfähig, wenn außer 

dem Vorsitzenden mindestens sieben Vor-
standsmitglieder anwesend sind. 

3. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglie-
der. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

4. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Pro-
tokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

5. Zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins kann der 
Vorstand Arbeitskreise einrichten, einen Ge-
schäftsführer und weitere Mitarbeiter anstellen 
und auch entlassen. Zahl und Entlohnung wer-
den den jeweiligen Anforderungen angepasst. 

 
 
§ 11 Rechnungsprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt jeweils für die Dau-
er der Amtszeit des Vorstandes zwei Rechnungsprü-
fer. Diese haben das Rechnungswesen des Vereins 
zu prüfen und der Mitgliederversammlung schriftlich 
Bericht zu erstatten. 
 
 
§ 12 Auflösung des Vereins 
 
1. Über die Auflösung des Vereins beschließt die 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
Zweidrittel der abgegebenen Stimmen. 

2. Wenn die Mitgliederversammlung die Auflösung 
beschlossen hat, ist das noch vorhandene Ver-
einsvermögen dem „Bund der Vertriebenen, Lan-
desverband Bayern“ in 81669 München, Am Li-
lienberg 5, zu überstellen, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

3. Die Zustimmung des zuständigen Finanzamtes 
vor Übergabe des Vereinsvermögens ist einzuho-
len. 

 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Vorstehende Satzung tritt nach Beschluss der Grün-
dungsversammlung und Eintragung in das Vereinsre-
gister in Kraft. Beschlossen in der Gründungsver-
sammlung am 07. April 1995. Geändert in der Ordent-
lichen Mitgliederversammlung am 29.11.2003 und 
eingetragen in das Vereinsregister am 12.02.2004. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
Nürnberg, 29.11.2003  

–

 


